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Entschädiegungssatzung

Aufgrund der §§ 10, 44, und 55 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 10.06.2021 (Nds. GVBI. S. 368), und § 33 des Niedersächsischen
Brandschutzgesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBI. S. 269), hat der Rat der Stadt
Bad Lauterberg im Harz in seiner Sitzung am 24.02.2022 folgende Satzung be-

schlossen:

Abschnitt I

Mitglieder des Rates

§ 1

Aufwandsentschädigung

(1) Ratsfrauen und Ratsherren erhalten für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss-,

Fraktions und ggf. Ortsratssitzungen sowie für die Teilnahme an sonstigen
mit der Ausübung des Mandats in Zusammenhang stehenden Veranstaltun-

gen eine monatliche Aufwandsentschädigung von 85,00 €.

Ein zusätzliches Sitzungsgeld wird nicht gezahlt.

(2) Neben der Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 erhalten eine zusätzliche
monatliche Aufwandsentschädigung:

a) die stellv. Bürgermeisterin /
der stellv. Bürgermeister in Höhe von 130,00 €

b) die Fraktionsvorsitzenden /
Gruppensprecher in Höhe von 125,00 €

c) die Beigeordneten / Grundmandats-
inhaber im Verwaltungsausschuss in Höhe von 85,00 €

d) die/der Ratsvorsitzende in Höhe von 50,00 €

Die vorstehenden Entschädigungen zu a) — c) können nicht nebeneinander
bezogen werden. Es wird der jeweils der höhere Entschädigungssatz ange-
nommen.

(3) Neben den Aufwandsentschädigungen nach den Absätzen 1 und 2 erhalten
die Ratsfrauen und Ratsherren für die Abgeltung der entstehenden Aufwen-

dungen einer Kinderbetreuung auf Antrag eine zusätzliche Entschädigung bis
zu einem Betrag von 10,00 € je Stunde, höchstens jedoch 80,00 € je Tag.
Angefangene Stunden gelten bis 30 Minuten als halbe, darüber als ganze
Stunden.
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§ 2

Fahrtkosten

Die Fahrtkosten für notwendige Fahrten innerhalb des Stadtgebietes zur Ausübung
ihres Mandates werden monatlich pauschal wie folgt abgegolten:

a) die stellv. Bürgermeisterin /
der stellv. Bürgermeister sowie die
Fraktionsvorsitzenden / Gruppensprecher 60,00 €

b) die Beigeordneten / Grundmandatsinhaber

im Verwaltungsausschuss 40,00 €

c) die Ratsfrauen und Ratsherren 35,00 €

§ 3

Verdienstausfall

(1) Ratsfrauen und Ratsherren wird auf Antrag der nachgewiesene Verdienstaus-
fall bis zum Höchstbetrag von 30,00 € je Stunde und 240,00 € je Arbeitstag
ersetzt. Angefangene Stunden gelten bis 30 Minuten als halbe, darüber als

volle Stunden.

(2) Für Ratsfrauen und Ratsherren, die Arbeitnehmer sind, können dem Arbeitge-
ber das für die Arbeitsausfallzeiten weitergewährte Arbeitsentgelt und darauf
entfallende Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge (Bruttobetrag) bis zum

Höchstbetrag nach Absatz 1 erstattet werden.

Die Anforderung des Arbeitgebers hat schriftlich zu erfolgen.

(3) Selbständig Tätigen wird eine Verdienstausfallpauschale bis zum Höchstbe-
trag nach Absatz 1 gewährt, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft
gemachten Einkommens festgesetzt wird.

(4) Ratsfrauen und Ratsherren, die keinen Verdienstausfall nach den Absätzen 2
oder 3 geltend machen können, denen aber im häuslichen Bereich ein Nach-
teil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder
die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, wird eine
Pauschalentschädigung von 15,00 € je Stunde, höchstens 120,00 € je Tag,

gewährt.

(5) Wer ausschließlich einen Haushalt führt und keinen Verdienstausfall geltend
macht, hat Anspruch auf die Zahlung eines Pauschalstundensatzes in Höhe
des durchschnittlich gezahlten Ersatzes des Verdienstausfalls.

(6) Die Erstattung des Verdienstausfalls nach den Absätzen 1 bis 5 erfolgt nur,

wenn er durch die Wahrnehmung des Mandats entstanden ist.
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§ 4

Reisekosten

(1) Für genehmigte Dienstreisen außerhalb des Stadtgebietes wird eine Reise-
kostenvergütung nach den für Beamte der Stadt Bad Lauterberg im Harz gel-
tenden Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes in der jeweils gelten-
den Fassung gewährt.

Eine Kostenerstattung kommt nicht in Betracht, wenn ein anderer Kostenträ-

ger die Reisekosten übernimmt.

(2) Daneben kann auf Antrag Verdienstausfall nach § 3 erstattet werden.

§ 5

Entschädigungsansprüche bei Verhinderung und Ausschluss

(1) Die Entschädigungen nach den §§ 1 und 2 entfallen, wenn der Anspruchsbe-
rechtigte drei Sitzungen in Folge an der Ausübung seines Amtes gehindert ist
bzw. dieses nicht wahrgenommen hat.

(2) Entschädigungsansprüche nach den §§ 1 bis 4 sind für die Zeit des Rubens

der Mitgliedschaft im Rat (§ 53 NKomVG) ausgeschlossen.

Abschnitt II

Mitglieder der Ortsräte

§ 6

Aufwandsentschädigung

(1) Die Ortsbürgermeisterin / der Ortsbürgermeister erhält eine monatliche zusätz-
liche Aufwandsentschädigung in Höhe von

a) für die Ortschaft Barbis

b) für die Ortschaft Bartolfelde

c) für die Ortschaft Osterhagen

70,00 €
45,00 €
45,00 €

(2) Die ordentlichen Mitglieder der Ortsräte erhalten für die Teilnahme an Sitzun-

gen ihres Ortsrates eine Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld in Höhe

von 25,00 € je Sitzung.
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Die Teilnahme von Ratsmitgliedern als beratende Mitglieder eines Ortsrates, weil sie

ihren Wohnsitz in der jeweiligen Ortschaft haben, ist mit der Aufwandsentschädigung
nach § 1 und der Fahrtkostenpauschale nach § 2 dieser Satzung abgegolten.

Abschnitt Ill

Ausschussmitglieder, die nicht dem Rat angehören

§ 7

Aufwandsentschädigung

Nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen erhalten eine Auf-
wandsentschädigung als Sitzungsgeld in Höhe von 10,00 € je Sitzung.

Abschnitt IV

Ehrenamtlich Tätige der Freiwilligen Feuerwehren

§ 8

Aufwandsentschädigung

(1) Die ehrenamtlich tätigen Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehren der
Stadt Bad Lauterberg im Harz erhalten als Ersatz ihrer Auslagen (einschl. der
Fahrt und Reisekosten innerhalb des Stadtgebietes, Telefon und Porto-
kosten, Schreibmaterial u. ä. Kosten) eine monatliche Aufwandsentschädi-

gung, und zwar

a) Stadtbrandmeister 170,00 €

b) Stellv. Stadtbrandmeister 80,00 €

c) Stadtsicherheitsbeauftragter 45,00 €

d) Stadtjugendwart 45,00 €
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e) Ortsfeuerwehr Bad Lauterberg im Harz
als Feuerwehrschwerpunkt

Ortsbrandmeister 105,00 €
Stellv. Ortsbrandmeister 55,00 €
Gerätewart 70,00 €
Sicherheitsbeauftragter 35,00 €
Jugendwart 40,00 €
Atemschutzgerätewart 40,00 €

f) Ortsfeuerwehr Barbis
als Feuerwehrstützpunkt

Ortsbrandmeister 90,00 €
Stellv. Ortsbrandmeister 45,00 €
Gerätewart 45,00 €

Sicherheitsbeauftragter 35,00 €
Jugendwart 40,00 €
Atemschutzgerätewart 35,00 €

g) Ortsfeuerwehr Bartolfelde
als Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung

Ortsbrandmeister 75,00 €
Stellv. Ortsbrandmeister 40,00 €
Gerätewart 35,00 €
Sicherheitsbeauftragter 30,00 €
Jugendwart 40,00 €
Atemschutzgerätewart 30,00 €

h) Ortsfeuerwehr Osterhagen
als Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung

Ortsbrandmeister 75,00 €
Stellv. Ortsbrandmeister 40,00 €
Gerätewart 35,00 €

Sicherheitsbeauftragter 30,00 €
Jugendwart 40,00 €
Atemschutzgerätewart 30,00 €

i) Betreuerinnen der Kinderfeuerwehren

2 Personen je Kinderfeuerwehr 70,00 E/Jahr
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(2) Funktionsträger, die neben ihrer Hauptfunktion eine weitere Funktion wahrneh-
men, erhalten zusätzlich zu der für die Hauptfunktion festgesetzten Aufwandsent-

schädigung eine Entschädigung in Höhe der Hälfte der für die weitere Funktion

festgesetzten Aufwandsentschädigung.

(3) Ist der Stadtbrandmeister ununterbrochen länger als 3 Monate verhindert seine

Funktion wahrzunehmen, entfällt die Aufwandsentschädigung mit Ablauf des drit-

ten auf den Beginn der Nichtwahrnehmung der Funktion folgenden Monats.

Erholungsurlaub bleibt außer Betracht.

(4) Nimmt der Vertreter des Stadtbrandmeisters die Funktion ununterbrochen länger
als 3 Monate wahr (Erholungsurlaub bleibt außer Betracht), erhält er für die dar-
über hinausgehende Zeit 75 % der für den Vertretenden festgesetzten Aufwands-
entschädigung. Eine nach dieser Satzung an den Vertreter zu zahlende Auf-

wandsentschädigung ist anzurechnen.

(5) Die Regelung in Absatz 4 gilt entsprechend für die Vertreter der Ortsbrandmeis-

ter.

(6) Bei einer vom Bürgermeister genehmigten Dienstreise außerhalb des Landkrei-
ses (z. B. Teilnahme an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule, an feuerwehr-
technischen Fachtagungen und sonstigen anerkannten Ausbildungsveranstal-

tung) erhalten die teilnehmenden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr eine Rei-

sekostenvergütung nach den für die Beamten der Stadt Bad Lauterberg im Harz

geltenden Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes. Das gleiche gilt bei

der Benutzung des privaten PKW hinsichtlich der Wegstreckenentschädigung.

(7) Unbeschadet der Bestimmungen in Absatz 1 wird der durch die Teilnahme an

vom Stadt bzw. Ortsbrandmeister angeordneten Einsätzen und Übungen sowie

Veranstaltungen im Sinne des Absatzes 6 nachweislich entstandenen Verdienst-
ausfall erstattet; die Bestimmungen in § 3 finden entsprechende Anwendung.

Abschnitt V

Sonstige ehrenamtlich Tätige

§ 9

Entschädigung für ehrenamtlich Tätige

(1) Die nachstehend genannten ehrenamtlich Tätigen erhalten als Ersatz für ihre

notwendigen Auslagen (einschl. Fahrtkosten, Telefongebühren und ggf. ihres

Verdienstausfalles) eine monatliche Aufwandsentschädigung, und zwar:
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a) für die Gleichstellungsbeauftragte

b) für den Seniorenbeauftragten

c) für die Leitung des Stadtarchivs

d) für die Leitung des Heimatmuseums

e) für die in der Jugendpflege tätigen Hilfskräfte
bis zu 5 Stunden

mehr als 6 bis 10 Stunden
mehr als 11 bis 15 Stunden

mehr als 16 bis 20 Stunden
mehr als 21 bis 25 Stunden

mehr als 26 bis 30 Stunden
mehr als 31 bis 35 Stunden

mehr als 36 bis 40 Stunden

300,00 €
155,00 €
155,00 €
155,00 €

40,00 €

80,00 €
120,00 €

160,00 €
200,00 €

240,00 €
280,00 €

300,00 €

(2) Für Teilnahmen an Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse wird kein ge-
sondertes Sitzungsgeld gezahlt. Die damit verbundenen Aufwendungen sind

durch die in Abs. 1 festgelegte Entschädigung abgegolten.

(3) Für genehmigte Dienstreisen außerhalb des Stadtgebietes wird eine Reise-

kostenvergütung nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes in

der jeweils geltenden Fassung gewährt.

Über die Genehmigung von Dienstreisen außerhalb des Landkreises Göttin-

gen entscheidet der Bürgermeister.

Abschnitt V

Zahlunusurundsätze

§10

Anspruch und Fälligkeit der Entschädigung

(1) Entschädigungen in Form eines monatlichen Pauschalbetrages werden unab-

hängig vom Beginn und Ende der Tätigkeit jeweils für einen ganzen Kalen-

dermonat gewährt. Ihre Auszahlung erfolgt monatlich im Voraus.

(2) Der Ersatz von Verdienstausfall wird nach Vorlage des Erstattungsantrages

des Arbeitsgebers abgerechnet und ausgezahlt.

(3) Soweit die Entschädigungen der Sozialversicherungs oder der Lohn bzw.
Einkommensteuerpflicht unterliegen, regeln die Empfänger selbst die sich da-

raus ergebenden Verpflichtungen.

(4) Sämtliche Zahlungen erfolgen bargeldlos.
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Artikel II

§ 11

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt mit dem Tag ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt Göttingen
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung vom 27. September 2012 außer
Kraft.

Bad Lauterberg im Harz, am 25.02.2022

gez. Lange
Bürgermeister
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Hauptsatzung
der Stadt Bad Lauterberg im Harz

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel

1 des Gesetzes vom 07.12.2021 (Nds. GVBI. S. 830) hat der Rat der Stadt Bad Lau-
terberg im Harz in seiner Sitzung am 24.02.2022 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1
Bezeichnung, Name

(1) Die Gemeinde führt die Bezeichnung und den Namen

"Stadt Bad Lauterberg im Harz"

(2) Die früheren Gemeinden Bad Lauterberg im Harz, Barbis, Bartolfelde und Oster-
hagen sind in den Grenzen ihrer Gemarkungen Ortsteile. Sie führen ihren bisheri-

gen Namen als Ortsteilbezeichnung weiter.

(3) Abweichend von den Gemarkungen ist folgender Ortsteil durch Ortsteilgrenze wie

folgt festgelegt:

die in Anlage 1 herausgestellte Fläche der Gemarkung Barbis gehört zum

Ortsteil Bad Lauterberg im Harz.

§ 2

Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1) Die Stadt Bad Lauterberg im Harz führt ein durch Zinnenschnitt von Rot und Gold

geteiltes Wappen, dem die in der nachstehenden Beschreibung dargelegte histo-

rische Bedeutung zukommt:

"Die vier Orte Lauterberg, Barbis, Bartolfelde und Osterhagen befanden sich im

früheren Territorium der Grafen von Lutterberg, die an der Gründung der Siedlun-

gen wesentlich beteiligt waren. Das Wappen stellt einen schreitenden, herschau-

enden blau gezungten und blau bewehrten goldenen Löwen über einer mehrfa-
chen Balkenteilung dar (früheres Grafensiegel). Der Zinnenschnitt symbolisiert die
beiden Burgstätten Scharzfels und Lutterberg, die heute im Stadtgebiet liegen. Die

vier roten Balken stehen für die vier in der Einheitsgemeinde Bad Lauterberg im

Harz zusammengeschlossenen Orte."

(2) Die Farben der Flagge sind Gold-Rot.

(3) Das Dienstsiegel enthält das Stadtwappen im Mittelfeld und die Umschrift
"Stadt Bad Lauterberg im Harz".

(4) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der
Stadt.
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§ 3
Ratszuständigkeit

Der Beschlussfassung des Rates bedürfen

(1) Rechtsgeschäfte i. S. des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die
Höhe von 50.000,00 € übersteigt.

(2) Rechtsgeschäfte I. S. des § 58 Abs. 1 Ni. 16 NKomVG, deren Vermögenswert die

Höhe von 30.000,00 € übersteigt, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden
Verwaltung handelt.

(3) Verträge der Stadt i.S. des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert
die Höhe von 10.000,00 € übersteigt, soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen

Ausschreibung abgeschlossen werden.

(4) Für die Vergabe von Aufträgen auf Grund einer förmlichen Ausschreibung ist der

Bürgermeister ohne nochmalige Beschlussfassung in den Ratsgremien in unbe-

grenzter Höhe zuständig, wenn die Maßnahme vom Grundsatz in den zuständigen

Ratsgremien beschlossen wurde und der Rahmen des Haushaltsplanes nicht

überschritten wird.

Dem Verwaltungsausschuss ist darüber hinaus das Ergebnis der detaillierten Kos-

tenschätzung eines Bauvorhabens mitzuteilen und über die Ergebnisse der Aus-

schreibungen, die einen Betrag von 100.000 Euro überschreiten, zeitnah zu be-

richten. Auftragsvergaben bzw. Ausschreibungen mit einem Auftragsvolumen von

bis zu 100.000 Euro sind hiervon ausgenommen, sofern die Verwaltung diese

nach dem Vier-Augen-Prinzip vergibt.

(5) Für die Befugnis der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, über und außerplan-
mäßigen Aufwendungen nach § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG zuzustimmen, gelten
Aufwendungen bis zur Höhe von 30.000,00 € im Einzelfall als unerheblich.

§ 4

Verwaltungsausschuss

Die Zuständigkeiten des Verwaltungsausschusses ergeben sich aus § 76 NKomVG.
Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, an den Sitzungen des Verwaltungsausschusses als

Zuhörerin oder Zuhörer teilzunehmen.

§ 5
Ortschaften und Ortsräte

(1) Die Ortsteile Barbis, Bartolfelde und Osterhagen sind Ortschaften im Sinne des

§ 90 Abs. 1 NKomVG. Für die in Satz 1 genannten Ortschaften wird je ein Ortsrat

gewählt.
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(2) Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Ortsrates beträgt für die Ortschaft

Barbis = 7 Mitglieder
Bartolfelde = 5 Mitglieder
Osterhagen = 5 Mitglieder

(3) Ratsfrauen und Ratsherren, die in einer Ortschaft wohnen, gehören dem Ortsrat
mit beratender Stimme an, soweit sie nicht in den Ortsrat gewählt worden sind.

(4) Die Ortsräte wählen aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, diese
bzw. dieser führt die Bezeichnung Ortsbürgermeisterin oder Ortsbürgermeister so-

wie ihre oder seine Stellvertreterin oder ihren oder seinen Stellvertreter; diese bzw.
dieser führt die Bezeichnung stellvertretende Ortsbürgermeisterin oder stellvertre-
tender Ortsbürgermeister. Im Falle des Ausscheidens der Ortsbürgermeisterin
oder des Ortsbürgermeisters soll unverzüglich, nach Möglichkeit in der nächsten
ordentlichen Sitzung des Ortsrates eine Nachfolgerin bzw. ein Nachfolger gewählt
werden; dies gilt entsprechend für ihren bzw. seinen Stellvertreter.

(5) Den Ortsräten werden Haushaltsmittel in dem durch die Haushaltssatzung festge-
legten Umfang als Budget zugewiesen.

§ 6
Aufgaben und Mitwirkungsrechte der Ortsräte

(1) Die Ortsräte vertreten die Interessen der Ortschaften und deren positive Entwick-

lung innerhalb der Gemeinde.

Den Ortsräten Barbis, Bartolfelde und Osterhagen obliegen im Sinne des § 93
Abs. 1 NKomVG folgende Zuständigkeiten:

a) Festlegung der Reihenfolge von Arbeiten zum Um und Ausbau sowie zur Un-
terhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, deren Bedeu-

tung nicht über die Ortschaft hinausgeht, einschließlich der Straßenbeleuch-
tung,

b) Benennung und Umbenennung von Straßen, Wegen und Plätzen, die aus-

schließlich in der Ortschaft gelegen sind,

c) Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der Ort-
schaft,

d) Förderung und Durchführung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des
Brauchtums in der Ortschaft und

e) Repräsentation der Ortschaft.

(2) Das Mitwirkungsrecht der Ortsräte richtet sich nach § 94 NKomVG. Hiernach sind
die Ortsräte insbesondere in folgenden Angelegenheiten des § 94 Abs. 1 NKomVG
vor der Beschlussfassung des Rates oder des Verwaltungsausschusses rechtzei-
tig anzuhören:
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a) Planung und Durchführung von Investitionsvorhaben in der Ortschaft,

b) Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplans
sowie von Satzungen nach dem Baugesetzbuch, soweit sie sich auf die Ort-
schaft erstrecken,

c) Um und Ausbau sowie Benennung und Umbenennung von Straßen, Wegen
und Plätzen in der Ortschaft, soweit keine Entscheidungszuständigkeit nach

§ 93 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 oder 3 besteht,

d) Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von Grundvermögen der Ge-
meinde, soweit es in der Ortschaft liegt,

e) Änderung der Grenzen der Ortschaft,

f) Erlass, Aufhebung und Änderung anderer als der unter § 94 Abs. 2 NKomVG

genannten Satzungen sowie von Verordnungen, soweit die Ortschaft beson-
ders betroffen ist,

g) Angelegenheiten nach § 93 Abs. 1 NKomVG, deren Bedeutung über die Ort-
schaft hinausgeht, die Ortschaft aber besonders betrifft.

(3) Der Ortsrat kann in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, Vorschläge
machen, Anregungen geben und Bedenken erheben. Über die Vorschläge muss

das zuständige Gemeindeorgan innerhalb von 4 Monaten entscheiden. Bei der

Beratung der Angelegenheit im Rat, im Verwaltungsausschuss oder in einem
Ratsausschuss haben die Ortsbürgermeisterin oder der Ortsbürgermeister oder
deren oder dessen Stellvertreter bzw. Stellvertreterin das Recht, angehört zu wer-

den; dasselbe gilt für die Beratung von Stellungnahmen, die der Ortsrat bei einer
Anhörung nach § 94 Absätze 1 und 2 NKomVG abgegeben hat.

§
Ortsbürgermeisterin / Ortsbürgermeister

Zur Stadt Bad Lauterberg im Harz gehören die, unter § 5 genannten Ortschaften
mit je einer Ortsbürgermeisterin bzw. einem Ortsbürgermeister. Die Ortsbürger-
meisterin bzw. der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortschaft, soweit die Re-

präsentation nicht durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister selbst wahr-

genommen wird.

(2) Soweit Belange der jeweiligen Ortschaft betroffen sind, nehmen die Ortsbürger-
meisterinnen und Ortsbürgermeister an den Beratungen im Rat, im Verwaltungs-
ausschuss und in den Ausschüssen teil.

§ 8
Ehrenamtliche Vertretung des Bürgermeisters

Der Rat wählt in seiner ersten Sitzung gemäß § 81 Abs. 2 NKomVG aus den Beige-
ordneten eine ehrenamtliche Stellvertreterin oder einen ehrenamtlichen Stellvertreter
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, die/der sie/ihn bei der repräsentativen Ver-

tretung der Stadt, bei der Einberufung des Verwaltungsausschusses einschließlich der

4
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Aufstellung der Tagesordnung, der Leitung der Sitzungen des Verwaltungsausschus-
ses, der Verpflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren und ihrer Pflichtenbelehrung
vertritt.

§ 9
Allgemeine Vertretung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Der Rat beauftragt gemäß § 81 Abs. 3 NKomVG eine(n) leitende(n) Beamtin/Beamten
mit der allgemeinen Vertretung des Bürgermeisters. Bei ihrer/seiner Verhinderung wird
die Vertretung durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister geregelt.

§ 10
Anregungen und Beschwerden

(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne § 34 NKomVG von mehreren

Personen bei der Stadt gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu

benennen, die sie gegenüber der Stadt vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellerinnen
oder Antragstellern können bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter benannt wer-

den. Den Antragstellerinnen oder Antragstellern kann aufgegeben werden, den
Antrag in der für eine ordnungsgemäße Beratung erforderliche Anzahl vorzulegen.

(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Ab-
satzes 1 nicht entsprochen wird.

(3) Anregungen und Beschwerden, die keine Angelegenheit der Stadt Bad Lauterberg
im Harz zum Gegenstand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwal-

tungsausschuss von dem Bürgermeister/von der Bürgermeisterin ohne Beratung
den Antragstellerinnen oder Antragstellern zurückzugeben. Dies gilt auch bei Ein-

gaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen,
Erklärungen, Absichten usw.).

(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen
die guten Sitten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsaus-
schuss ohne Beratung zurückzuweisen.

(5)

(6)

Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren
Gegenstand eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs oder Rechtsmittel-
verfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist

oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues

Sachvorbringen enthält.

Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsaus-
schuss übertragen, sofern für die Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs.1
NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Verwaltungsausschuss
können Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fach-

ausschüsse überweisen.

5
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§ 11

Verkündung und öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie

öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Bad Lauterberg im Harz werden im

Amtsblatt für den Landkreis Göttingen verkündet bzw. bekannt gemacht. Soweit
Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer nach Satz 1 bekanntzumachen-
den Angelegenheit sind, kann die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile durch

Auslegung in einem Dienstgebäude der Stadtverwaltung ersetzt werden. Auf die
Auslegung wird unter Angabe des Ortes und der Dauer der Auslegung im Amts-

blatt für den Landkreis Göttingen hingewiesen.

Die Dauer der Auslegung beträgt zwei Wochen, sofern nichts anderes vorge-
schrieben ist.

Ist eine öffentliche Bekanntmachung z. B. in Folge höherer Gewalt nicht oder nicht

fristgerecht möglich, erfolgt ersatzweise eine Bekanntmachung im Harz Kurier, auf
der Homepage der Stadt Bad Lauterberg und auf www.lauterneues.de.

(2) Ortsübliche Bekanntmachungen erfolgen durch Hinweisbekanntmachungen im
Harz Kurier und durch Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt Bad Lauter-

berg im Harz unter www.badlauterberg.de.

Ist eine ortsübliche Bekanntmachung in Folge höherer Gewalt nicht oder nicht frist-

gerecht möglich, erfolgt ersatzweise eine Bekanntmachung durch Aushang im

Aushangkasten vor dem Rathaus/Haus des Gastes, Ritscherstraße 4.

(3) Bekanntmachungen im Wege der Amtshilfe werden durch Aushang im Aushang-
kasten vor dem Rathaus/Haus des Gastes, Ritscherstraße 4, veröffentlicht.

§ 12

Einwohnerversammlungen

(1) Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohne-

rinnen und Einwohner durch Einwohnerversammlungen für die ganze Stadt oder
für Teile des Stadtgebietes.

(2) Die Rechte der Ortsräte nach § 94 Absatz 1 Satz 3 NKomVG bleiben unberührt.
Zeit, Ort und Gegenstand der Einwohnerversammlungen sind gemäß § 9 mindes-
tens 14 Tage vor der Veranstaltung öffentlich bekanntzumachen.

6
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§ 13

Film und Tonaufnahmen in öffentlichen Sitzungen des Rates

(1) In öffentlichen Sitzungen des Rates und dessen Fachausschüsse dürfen Vertrete-

rinnen und Vertreter der Medien sowie die Verwaltung Film und Tonaufnahmen
von den Mitgliedern der Vertretung mit dem Ziel der Veröffentlichung anfertigen.
Die Anfertigung der Aufnahmen ist der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden vor

Beginn der Sitzung anzuzeigen. Sie oder er hat die Mitglieder des Rates zu Beginn
der Sitzung darüber zu informieren.

(2) Ratsfrauen und Ratsherren können verlangen, dass die Aufnahme ihres Redebei-

trages oder die Veröffentlichung der Aufnahme unterbleibt. Das Verlangen ist ge-
genüber der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden geltend zu machen und im Pro-

tokoll zu dokumentieren. Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende hat im Rahmen

seiner Ordnungsgewalt (§ 63 NKomVG) dafür Sorge zu tragen, dass die Aufnah-
men unterbleiben.

(3) Film und Tonaufnahmen von anderen Personen als den Mitgliedern des Rates,

insbesondere von Einwohnerinnen und Einwohnern sowie von Beschäftigten der

Stadt, sind nur zulässig, wenn diese Personen eingewilligt haben.

(4) Die Zulässigkeit von Tonaufnahmen zum Zwecke der Erstellung des Protokolls

bleibt davon unberührt.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Stadt Bad Lauterberg im Harz vom 26.03.2021
außer Kraft.

Bad Lauterberg im Harz, den 24.02.2022

gez. Lange
Bürgermeister

7
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Stadt Herzberg am Harz den 24.02.2022

Sitzung des Rates der Stadt Herzberg am Harz

Am Mittwoch, den 09.03.2022, findet um 19:00 Uhr, im Bürgerhaus Pöhlde,
Am Schützenplatz 4, Herzberg am Harz, eine öffentliche Sitzung statt.

Es werden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der
Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Rates der
Stadt Herzberg am Harz (Nr. 02) vom 16.12.2021

4. Bericht zur Niederschrift

5. Mitteilungen des Bürgermeisters

6. Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß
§ 111 Abs. 7 NKomVG i.V.rn. § 26 KomHKVO

7. Neubildung von Ratsausschüssen

8. Einrichtung eines Jugendforums in der Stadt Herzberg am Harz

9. Errichtung eines Dirt-Parks am Domeyerpark

10. Ausbau der Hinterstraße

11. Klimaschutzmanagement Einrichtung einer Personalstelle, Erstellung eines

Klimaschutzkonzeptes und Teilnahme am Klimaschutznetzwerk

12. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022

13. Haushaltssicherungskonzept für die Stadt Herzberg am Harz

14. Neuaufnahme von Krediten im Haushaltsjahr 2022

15. Anregungen und Anfragen

(Anfragen sollen gemäß § 16 der Geschäftsordnung 3 Werktage vor der Sitzung
schriftlich beim Bürgermeister eingereicht sein.)

16. Einwohnerfragestunde

(Dauert die Sitzung länger als eine Stunde, wird sie nach ca. einer Stunde zwischen

zwei Tagesordnungspunkten für eine zusätzliche Einwohnerfragestunde unterbrochen.)

Um dem Gesundheitsschutz aller anwesenden Personen aufgrund der Corona
Pandemie Rechnung zu tragen, sind die geltenden Corona-Auflagen einzuhalten.
Die 3G-Regel wird angewandt. Eine FFP2-Maske ist zu tragen und die Abstands-

regeln sind einzuhalten.

gez. Christopher Wagner
Bürgermeister
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Friedhofsordnung (FO)

für den Friedhof
der Ev.-luth. Gustav-Adolf-Kirchengemeinde Gieboldehausen in 37434 Gieboldehausen.

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe

(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat
der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Gieboldehausen am 01.12.2021
folgende Friedhofsordnung beschlossen:

Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden.
Er ist mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er

ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem
Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben
wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung
auf dem Friedhof Richtung und Weisung.

Inhaltsübersicht

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck

§ 2 Friedhofsverwaltung

§ 3 Schließung und Entwidmung

II. Ordnunusvorschriften

§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof

§ 6 Dienstleistungen

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 Anmeldung einer Bestattung

§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen

§ 9 Ruhezeiten

§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen

IV. Grabstätten

§ 11 Allgemeines

§ 12 Rasenreihengrabstätten

§ 12a Urnenrasenreihengrabstätten

§ 13 Wahlgrabstätten

§ 14 Urnenreihengrabstätten

§ 15 Urnenwahlgrabstätten

§ 16 Rückgabe von Wahlgrabstätten

§ 17 Bestattungsverzeichnis

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 18 Gestaltungsgrundsatz

§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen
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VI. Anlage und Pflege von Grabstätten

§ 20 Allgemeines

§ 21 Grabpflege, Grabschmuck

§ 22 Vernachlässigung

VII. Grabmale und andere Anlagen

§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen

§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte

§ 25 Entfernung

§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27 Leichenhalle

§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle

IX. Haftung und Gebühren

§ 29 Haftung

§ 30 Gebühren

X. Schlussvorschriften

§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde
Gieboldehausen in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zur Zeit das Flurstück

6/2 Flur 16 Gemarkung Gieboldehausen in Größe von insgesamt 0.18.77 ha.

Eigentümerin des Flurstückes ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde Gieboldehausen.

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren

Wohnsitz in der Ev.-luth. Kirchengemeinde Gieboldehausen/ Flecken Gieboldehausen
hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer

bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung von

Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes.

(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung.

§ 2

Friedhofsverwaltung

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom

Kirchenvorstand verwaltet (Friedhofsverwaltung).

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den
sonstigen kirchlichen und staatlichen Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne
Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.
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(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung,
Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte,

einer Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden
von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten
dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

§ 3

Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem

wichtigen Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden.

(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr

verliehen werden. Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich
zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten
stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte
bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen an denen die Ruhezeit nach

dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt werden.

Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen
von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung

unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulassen.

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden.

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen

aufgehoben. Die Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte
mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pie-

tätsfrist vergangen ist.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4

Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist tagsüber bis zum Einbruch der Dämmerung für den Besuch

geöffnet.

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch
vorübergehend geschlossen werden.

§ 5

Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu

verhalten und Äußerungen, die sich in verletzender Weise gegen den christlichen
Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des
Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der
Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art

ausgenommen Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der
Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen
Dienstleistungserbringer zu befahren,

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten,
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c) an Sonn und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten
auszuführen,

d) Film-, Ton-, Video und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen
und zu verwerten,

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder

mitgebrachten Unrat zu entsorgen,

g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, zu

beschädigen oder zu verunreinigen,

h) Hunde unangeleint mitzubringen.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen Anderer
nicht beeinträchtigt werden.

(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung
der Friedhofsverwaltung.

§ 6

Dienstleistungen

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die
für den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten.

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und
in betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der

Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden, wenn der
Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende
Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung
entbehrlich.

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem
Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht

hindern. Die Arbeits und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu

säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung
der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist.
Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte

von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des
Friedhofs gereinigt werden.

(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden,
die sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7

Anmeldung einer Bestattung

(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen
rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die
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Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier)
gestaltend mitwirken wird.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der

Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen

gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat und eine

Wiederholung zu erwarten ist.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen
ist, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person Ort

und Zeit der Bestattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach

Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8

Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen
zulässig. Von der Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde
Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt
und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig
die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des
Grundwassers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der
festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.

(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 rn hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit
sein. Für größere Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der
Anmeldung der Bestattung einzuholen.

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die
Anforderungen des Absatzes 2 entsprechend.

(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften sind nur Metallsärge
oder Holzsärge mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus

Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die

geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit

des Bodens oder des Grundwassers zu verändern.

§ 9
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.

§ 10

Umbettungen und Ausgrabungen

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen
werden.

(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit

Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet werden.
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(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu

verpflichten, alle Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung
und Wiederinstandsetzung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten
oder Friedhofsanlagen entstehen.

(4) Der Ablauf der Ruhe und der Nutzungszeit wird durch eine Unnbettung nicht
unterbrochen oder gehemmt.

(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden,
wenn Gestaltungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.

IV. Grabstätten

§ 11

Allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung:

a) Rasenreihengrabstätten (§ 12),
b) Urnenrasenreihengrabstätten (§ 12 a),
c) Wahlgrabstätten (§ 13),
d) Urnenreihengrabstätten (§ 14) -entfällt -,

e) Urnenwahlgrabstätten (§ 15).

(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur

öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils
geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen
Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen

haben jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf
Verleihung oder Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in

bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.

(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden.
Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig bei oder kurz nach der Geburt

verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Le-

bensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden.

(5) In einer bereits belegten Wahl oder Urnenwahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche

bestattet werden, wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin
oder der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die

eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Verwandter war.

(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe

haben:

a) für Särge von Kindern:

von Erwachsenen:
Länge: 1,00 m

Länge: 2/00 m

Breite: 0,60 m,

Breite: 1,00

b) für Urnen: Länge: 1,00 m Breite: 0,60 m.

Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der

Gestaltungsplan für den Friedhof maßgebend.

(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche

(ohne Grabhügel) 0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die
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Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erd-

wände getrennt sein.

(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von

der Friedhofsverwaltung bestimmt oder zugelassen sind.

(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen,
Vasen, Großgehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten

entfernen. Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofsverwaltung.

(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 9 nicht

nach und muss beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger

entfernt werden, sind die dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten
Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung
herausgenommener Pflanzen besteht nicht.

§ 12

Rasenreihengrabstätten

(1) Rasenreihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine

Erdbestattung, die anlässlich einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der
Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.

(2) Die Rasenreihengrabstätten werden durch die Friedhofsverwaltung für die Dauer

des Nutzungsrechts als Rasenfläche gepflegt. Das Abtragen des Grabhügels nach der
Bestattung sowie die Herrichtung der Grabstelle werden ebenfalls durch die

Friedhofsverwaltung durchgeführt.

(3) Es dürfen in dieser Abteilung keine stehenden Grabmale oder Einfassungen

aufgestellt werden. Die Reihengrabstelle muss mit einer in die Erde eingelassenen
Namensplatte in Größe von 25 x 35 x 6 cm versehen werden. Als Material ist der
Granitstein „Paradiso" zu verwenden. Sie wird mit Namen, Geburts und Sterbejahr
versehen. Die Beschaffung der Namensplatten und die Verbringung auf die Grabstätten
erfolgt durch die Friedhofsverwaltung.

(4) Das Abräumen von Rasenreihengrabfeldern oder Teilen davon wird sechs Monate

vor Ablauf der Ruhezeit durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld

bekannt gemacht.

§ 12 a

Urnenrasenreihengrabstätten

(1) Urnenrasenreihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine

Urnenbestattung, die anlässlich einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der
Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.
Die Abs. (2) bis (4) des § 12 gelten entsprechend.

§ 13

Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder mehre-

ren Grabstellen vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 25 Jahre,

vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde

ausgestellt.

(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für
die gesamte Wahlgrabstätte um jeweils bis zu 5 Jahre verlängert werden. Die



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  03.03.2022 Nr. 15 Seite 198

Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines

Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nut-

zungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren
für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung.

(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende
Angehörige bestattet werden:

a) Ehegatte,

b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene

Lebenspartnerschaft,

c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,

d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,

e) Eltern,

f) Geschwister,

g) Stiefgeschwister,

h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben.

Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den
bestattungsberechtigten Personen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer

bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person der

Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist die
Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung

zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf eines

Antrags der nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der
Friedhofsverwaltung.

(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine
der in Absatz 3 Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; zur

Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bisherigen und
der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche Genehmigung der

Friedhofsverwaltung erforderlich.

(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen,

auf welchen ihrer bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem

Tode übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin

oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht

bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht das
Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort

genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen

Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die
Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen nachzuweisen,
dass er neuer Nutzungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, das
Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf eine andere der

in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine

Person übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes
bestattungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4.
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§ 14

Urnenreihengrabstätten
-entfällt

§ 15

Urnenwahlgrabstätten

(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer Grabstelle zur Bestattung einer Asche für
die Dauer von 25 Jahren vergeben. Eine zusätzliche Beisetzung gemäß § 11 Absatz 5
ist möglich.

(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für

Urnenwahlgrabstätten auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten.

§ 16

Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten

Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die

Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der
Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch
auf Gebührenerstattung.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer

Wahlgrabstätten (Wahlgrabstätten mit mehr als 3 Grabstellen) besondere schriftliche
Vereinbarungen über die künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss
von derartigen Vereinbarungen besteht nicht.

§ 17

Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich
nachvollziehen lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft.

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen

§ 18

Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der

Friedhofszweck und die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner

Gesamtanlage gewahrt wird.

§ 19

Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine

Verunstaltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören

können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben richten.
Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der
Seite oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden.

(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die
nachweislich in der VVertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne

des „Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das
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Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der

Kinderarbeit" hergestellt sind.

(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem
Zustand zu halten. Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen verantwortlich.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon

gefährdet, sind die für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberechtigten
Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann
der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen

Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird
der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung
nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der

Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kasten

der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen

nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als
Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den
Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 20

Allgemeines

(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem

Erwerb des Nutzungsrechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt

werden, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht
beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht

gestattet.

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten
Personen verpflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des
Nutzungsrechtes.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder

Bestattungen behindernde Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen.
Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den
dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der
Grabstätten obliegt allein der Friedhofsverwaltung.

(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch
fremde Personen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.

§ 21

Grabpflege, Grabschmuck

(1)Die Verwendung von Pflanzenschutz und VVildkrautbekämpfungsmitteln sowie von

biologisch nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von

Grabmalen und anderen Anlagen ist nicht gestattet.

(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in

Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen
sowie bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet
werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszeichen.



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  03.03.2022 Nr. 15 Seite 201

(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von

Schnittblumen ist nicht gestattet.
(4) Grababdeckungen mit Beton, Terrazzo, Teerpappe, Kunststofffolie u.ä. sind nicht
zulässig. Das Belegen der Grabstätten mit Kies und Splitt oder ähnlichen Stoffen

anstelle einer Bepflanzung ist unerwünscht.

§ 22

Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die
nutzungsberechtigte Person nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung
die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie

der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten

der nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die

nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann
die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit
sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen
hat. In dem Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert,
das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach
Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen.

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen
Aufwand zu ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die

Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte
nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert,
sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder
der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und

b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die
Aufforderung nicht befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder
nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den
Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen oder entfernen
lassen.

VII. Grabmale und andere Anlagen

§ 23

Errichtung und Änderung von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der

Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen
Friedhofsordnung und den Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht.

(2) Der Anzeige ist der Grabrnalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In

den Anzeigeunterlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der
Befestigungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik
mit Maßangaben und Materialbenennung in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein.

(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige
begonnen werden, wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken

wegen eines Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das technische Regelwerk

geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen werden, wenn
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die Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden
Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten

bestätigt.

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche
Anlage nicht binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert
worden ist.

(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie
sind entsprechend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu

fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch
beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur

Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der

„Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der
Deutschen Naturstein -Akademie e.V. (DENAK)". Die TA Grabmal gilt für die Planung,
Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der
Grabmalanlagen.

(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz
oder sonstige Dienstleistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in

Befestigungstechnik, Planung, Berechnung und Ausführung von Gründungen) eine

Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen. Die gleichwertige
Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf ist

nachvollziehbar zu dokumentieren.

(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der
Friedhofsverwaltung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage

die Dokumentation der Abnahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung

entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal vorzulegen.

(8) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund
ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des
Friedhofes die angemessene Gründungsart zu wählen und nach der TA Grabmal die

erforderlichen Fundannentabmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer
müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige
Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen

sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe
von Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren.

(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und
anderer Anlagen nicht den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung,
setzt die Friedhofsverwaltung der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist

zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach

ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder
Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht

ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt §
19 Absatz 4.

§ 24

Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie

im Rahmen der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht
möglich. Im Übrigen gelten § 19 Absätze 3 und 4 entsprechend.

(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten
Grüften ist nur möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen
Verträgen gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle mit der Instandsetzung
und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte verbundenen Kosten und die
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Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nutzungsrechts sind

die Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den nutzungsberechtigten Personen

vollständig zu entfernen.

§ 25

Entfernung

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit

vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung über das Abräumen der
Grabstätten veranlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung von Grabmalen und

anderen Anlagen. Innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntmachung über das

Abräumen und bei Wahlgräbern auch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Nut-

zungszeit können die nutzungsberechtigten Personen Grabmale und andere Anlagen
selbst entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale nach § 26 handelt. Die
Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie
ist auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen

verpflichtet. Die Friedhofsverwaltung hat auch keinen Gebührenbetrag zu erstatten,

wenn die verpflichtete Person selbst abräumt.

§ 26
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der

Friedhofsverwaltung erhalten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 27

Leichenhalle

-entfällt

§ 28
Benutzung der Friedhofskapelle

-entfällt

IX. Haftung und Gebühren

§ 29

Haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in

ihrem Auftrag errichtete Grabmale, und andere Anlagen entstehen.

§ 30

Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der

jeweils geltenden Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.
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X. Schlussvorschriften

§ 31
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft, frühestens jedoch am 01.01.2022.

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 22.02.2011 außer Kraft.

Gieboldehausen, den 22.02.2022

Ev.-luth. Gustav-Adolf-Kirchengemeinde Gieboldehausen
Der Kirchenvorstand

L.S.

gez. Ursula Trails gez. K. Bode
Vorsitzende: Kirchenvorsteher:

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5,
Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Northeim, den 25.02.2022, genehmigt unter lfd. Nr. 2025/2022

Ev.-luth. Kirchenkreis Harzer Land
-Der Kirchenkreisvorstand

L.S.

dez. Himstedt

(Himstedt)
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Friedhofsgebührenordnung (FGO)

für den Friedhof
der Ev.-luth. Gustav-Adolf-Kirchengemeinde Gieboldehausen in 37434

Gieboldehausen

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und §
30 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde
Gieboldehausen für den Friedhof in Gieboldehausen am 01.12.2021 folgende
Friedhofsgebührenordnung beschlossen:

§ 1

Allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6

aufgeführte Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser
Gebührenordnung erhoben.

§ 2

Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung
beantragt oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat,

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat,

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche
Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft

Gesetzes haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen
wird,

2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche
Erklärung übernommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft
Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung
des Nutzungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der
Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der
Grabstätte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der
Inanspruchnahme der jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung.
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(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der
Verwaltungshandlung.

§ 4

Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren
sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und
Leistungen verweigern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder
eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist.

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

§ 5

Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden
angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 Wo des abgerundeten
rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch
50 Euro teilbaren Betrag.

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den
Gebührenschuldner oder die Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im

Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der
Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen.

§ 6
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten:

1. Wahlgrabstätte (Kinder bis 5 Jahre):
Für 25 Jahre:

Für jedes Jahr der Verlängerung

2. Wahlgrabstätte (für Personen ab 6 Jahre):
Für 25 Jahre je Grabstelle :

Für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle

3. Urnenwahlgrabstätte:

Für 25 Jahre je Grabstelle :

Für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle

420,00 C

20,00 C

750,00 C

30,00 C

585,00 C

25,00 C

4. Rasenreihengrabstätte mit Narnensplatte:

Für 25 Jahre : 1.645,00 C

5. Urnenrasenreihengrabstätte mit Namensplatte:

Für 25 Jahre : 900,00 C
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6. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl oder Urnenwahl-

grabstätte gemäß § 11 Absatz 5 der Friedhofsordnung:

a. eine Gebühr zur Anpassung aller Grabstellen an die neue Ruhezeit und

b. eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2.

Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen

Kalenderjahren möglich.

Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes
wird für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

II. Gebühren für die Bestattung:

Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüssigen
Erde:

1. für eine Erdbestattung:

2. für eine Urnenbestattung:

III. Verwaltungsgebühren:

965,00 C

210,00 C

1. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung, Veränderung oder Ergänzung eines

Grabmals 50,00 C

IV. Vorzeitige Rückgabe von Nutzungsrechten an belegten Grabstellen

Für jedes noch nicht abgelaufende volle Jahr bis zum Ablauf der Ruhefrist

je Grabstelle und Jahr (Erdbestattung)
je Grabstelle und Jahr (Urnenbestattung)

§ 7

65,00 C

45,00 C

(1) Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der
Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Aufwand berechnet.
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§ 8

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der

öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebühren-

ordnung in der Fassung vom 10.02.2011 außer Kraft.

Gieboldehausen, den 22.02.2022

Ev.-luth. Gustav-Adolf-Kirchengemeinde Gieboldehausen

Der Kirchenvorstand

L.S.

gez. Ursula Trails gez. K. Bode
Vorsitzende: Kirchenvorsteher:

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5,

Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Northeim, den 25.02.2022, genehmigt unter lfd. Nr. 2026/2022

Ev.-luth. Kirchenkreis Harzer Land
-Der Kirchenkreisvorstand

L.S.

gez. Himstedt

(Himstedt)
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